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Federführendes Amt: Bauamt 
 

Behandlung Gremium Termin Status 

Entscheidung 
Ausschuss für Bauen, Verkehr und Um-
welt 

15.09.2015 öffentlich 

 
 

 
Neubau Mehrfamilienwohnhaus mit Garagen und Stellplätzen, Backnanger Straße 49 
in Rudersberg 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Das Einvernehmen der Gemeinde für den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Gara-

gen und Stellplätzen auf dem Grundstück Backnanger Straße 49 wird hergestellt, sofern 
über das privatrechtliche Flurstück 674/4 zuzüglich zu der im Lageplan eingezeichneten  
Abstandsflächenbaulast der Zugang und die Zufahrt und die Entwässerung nach Norden 
über ein Leitungsrecht gesichert werden. 
 

2. Soweit technisch möglich, ist das Niederschlagswasser von dem Mehrfamilienhaus ent-
weder über eine Retentionszisterne oder durch gezielte Einleitung bzw. diffuse Versicke-
rung schadlos zu beseitigen. Eine Einleitung in die Kanalisation und damit in die Kläran-
lage sollte vermieden werden. 

 
 
 

 
 
 
Sachverhalt 
 
Geplant ist, auf dem Grundstück Backnanger Straße 49 ein Mehrfamilienwohnhaus mit 
sechs Wohneinheiten zu bauen. Im Untergeschoss sind sechs Garagen vorgesehen. Vor 
jeder Garage wird ein Stellplatz ausgewiesen. Die Zufahrt erfolgt direkt von der Backnanger 
Straße aus. Das Regierungspräsidium Stuttgart, Straßenwesen und Verkehr, hat keine Ein-
wendungen gegen das Bauvorhaben vorgebracht. Die ausgewiesenen Feuerwehraufstellflä-
chen können allerdings nur über den Privatweg, Flurstück 674/4, erreicht werden. 
 
Das Wohngebäude ist 14,99 m lang und hat eine Breite von Gesamt 13,99 m. Das Sattel-
dach hat eine Firsthöhe von 10,91 m und eine Dachneigung von 43 Grad. Der Eingangsbe-
reich erhält ein Satteldach mit einer Dachneigung von 28 Grad.  
 
Ein Bebauungsplan ist nicht vorhanden. Die baurechtliche Beurteilung richtet sich nach § 34 
des Baugesetzbuches. Danach ist innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ein 
Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
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und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Das Vorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Umgebung ein. Ins-
besondere auch in Bezug der Gebäudehöhe mit geplanten 309,65 ü.NN. So wurde bereits 
im Rahmen einer Bauvoranfrage vom 18.01.2011 einer Gebäudehöhe von 309,76 ü.NN zu-
gestimmt. Die Zufahrt und das Leitungsrecht für die Entwässerung sind über das privatrecht-
liche Flurstück 674/4 durch eine Baulast zu sichern. 
 
Soweit technisch möglich, ist das Niederschlagswasser von dem Mehrfamilienwohnhaus 
entweder über eine Retentionszisterne oder durch gezielte Einleitung bzw. diffuse Versicke-
rung schadlos zu beseitigen. Eine Einleitung in die Kanalisation und damit in die Kläranlage 
sollte vermieden werden. 
 
 
Anlage/n: 
1 Lageplan, 1 Profil, 1 Schnitt, 4 Ansichten 
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